1.

Zurechnung von Kinderbetreuungskosten

1.
Kinderbetreuungskosten können nur von demjenigen abgezogen werden, der sie getragen hat; § 4 f a.F. EStG enthält insoweit weder besondere Zuordnungsregeln noch ein Zuordnungswahlrecht. 
2.
Wenn von den zusammen lebenden, nicht miteinander verheirateten Eltern nur ein Elternteil den Vertrag mit der Kindertagesstätte abschließt und das Entgelt von seinem Konto zahlt, dann kann dieses weder vollständig noch anteilig dem anderen Elternteil unter dem Gesichtspunkt des abgekürzten Zahlungs- oder Vertragswegs als von ihm getragener Aufwand zugerechnet werden. BFH, Urteil vom 25.11.2010, III R 79/09
2.

Umgekehrte Familienheimfahrten im Rahmen 

der doppelten Haushaltsführung
Tritt der den doppelten Haushalt führende Ehegatte die wöchentliche Familienheimfahrt aus privaten Gründen nicht an, sind die Aufwendungen für die stattdessen durchgeführte Besuchsfahrt des anderen Ehegatten zum Beschäftigungsort keine Werbungskosten. BFH, Beschluss vom 02.02.2011, VI R 15/10
3.

Werbungskostenabzug für Verzicht auf Darlehensforderung des 

Arbeitnehmers gegen Arbeitgeber

Auch wenn ein Darlehen aus im Gesellschaftsverhältnis liegenden Gründen gewährt worden war, kann der spätere Verzicht darauf durch das zugleich bestehende Arbeitsverhältnis veranlasst sein und dann insoweit zu Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit führen, als die Darlehensforderung noch werthaltig ist. BFH, Urteil vom 25.11.2010, VI R 34/08
4.

Ringweise Anteilsveräußerungen und –erwerbe zur Verlustnutzung 
im Gesellschafterkreis grundsätzlich kein Gestaltungsmissbrauch
Die verlustbringende Veräußerung eines Kapitalgesellschaftsanteils i.S.d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG an einen Mitgesellschafter ist nicht deshalb rechtsmissbräuchlich i.S.d. § 42 AO, weil der Veräußerer in engem zeitlichen Zusammenhang von einem anderen Mitgesellschafter dessen in gleicher Höhe bestehenden Gesellschaftsanteil an derselben Gesellschaft erwirbt. BFH, Urteil vom 07.12.2010, IX R 40/09

5.

Passivierung einer Verpflichtung aus einer Rückverkaufsoption

Für die Verpflichtung eines Kraftfahrzeughändlers, verkaufte Kraftfahrzeuge auf Verlangen des Käufers zurückzukaufen, ist eine Verbindlichkeit in Höhe des dafür vereinnahmten – ggf. zu schätzenden – Entgelts auszuweisen (Anschluss an BFH, Urteil vom 11.10.2007 – IV R 52/04 – BFHE 219, 129 = BStBl II 2009, 705). BFH, Urteil vom 17.11.2010, I R 83/09
6. 

Keine Umsatzsteuerfreiheit von Schönheitsoperationen
1. 
Die Besteuerung von Schönheitsoperationen, die nicht medizinisch indiziert sind, deren Kosten nicht von den Sozialversicherungsträgern getragen werden und die nicht der medizinischen Behandlung einer Krankheit oder einer anderen Gesundheitsstörung dienen, widerspricht nicht den Wertungen des § 4 Nr. 14 UStG. 
2. 
Bei einer durch die Rechtsprechung nicht geklärten Rechtslage fehlt es an einem Vertrauenstatbestand. BFH, Urteil vom 07.10.2010, V R 17/09
